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Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg 
(StiftGBbg) 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Kirchliche Stiftungen, Familienstiftungen 
§ 3 Örtliche Stiftungen 
§ 4 Stiftungsbehörde, Anerkennungsbehörde, Stiftungsauf

sicht 
§ 5 Anerkennung 

Abschnitt 2 
Stiftungsaufsicht 

§ 6 Rechtsaufsicht 
§ 7 Anzeige, Unterrichtung und Prüfung 
§ 8 Beanstandung und Anordnung 
§ 9 Abberufung und Bestellung von Organmitgliedern, Be

stellung eines Beauftragten 
§ 10 Satzungsänderungen, Auflösung, Zusammenschluss 
§ 11 Vermögensanfall 
§ 12 Entscheidung über die Rechtsnatur einer Stiftung 
§ 13 Bekanntmachung 

Abschnitt 3 
Stiftungsverzeichnis 

§ 14 Stiftungsverzeichnis 

Abschnitt 4 
Schlussvorschriften 

§ 15 Stiftungen öffentlichen Rechts 
§ 16 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die rechtsfähigen Stiftungen bürger
lichen Rechts im Sinne der §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen Ge
setzbuches, die ihren Sitz im Land Brandenburg haben. 

§ 2 
Kirchliche Stiftungen, Familienstiftungen 

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbst-
ständige Stiftungen, deren Zweck es ist, überwiegend kirch
lichen Aufgaben zu dienen und die nach dem Willen des Stif
ters von einer Kirche verwaltet werden. Die Vorschriften über 
kirchliche Stiftungen gelten entsprechend für Stiftungen, deren 
Zwecke der Erfüllung von Aufgaben einer Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaft dienen, die den Status einer öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaft besitzt. 

(2) Familienstiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbst
ständige Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohl der Mitglieder einer oder mehrerer bestimmter Familien 
dienen. 

§ 3 
Örtliche Stiftungen 

Örtliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind selbstständi
ge Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Ge
meinde oder von Gemeindeverbänden verwaltet werden und 
die überwiegend Zwecken dienen, welche von der verwalten
den Gebietskörperschaft in ihrem Bereich als öffentliche Auf
gaben erfüllt werden können. 

§ 4 
Stiftungsbehörde, Anerkennungsbehörde, Stiftungsaufsicht 

(1) Stiftungsbehörde ist das Ministerium des Innern. Es ist die 
zuständige Anerkennungsbehörde im Sinne des § 80 Abs. 1, § 81 
Abs. 2 Satz 2, § 83 Satz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbu
ches. Es ist auch zuständig für Maßnahmen nach § 87 Abs. 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie das Führen des 
Stiftungsverzeichnisses. 

(2) Das Ministerium des Innern führt als Stiftungsbehörde zu
dem die Rechtsaufsicht über die Stiftungen nach § 1, die nicht 
Stiftungen im Sinne des § 2 sind (Stiftungsaufsicht). 

(3) Kirchliche Stiftungen im Sinne des § 2 Abs. 1 unterliegen 
nicht der Aufsicht des Landes. Familienstiftungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 unterliegen nur insoweit der Aufsicht des Landes, als 
sicherzustellen ist, dass ihr Bestand und ihre Betätigung nicht 
dem Gemeinwohl zuwiderlaufen. 

§ 5 
Anerkennung 

(1) Die Entscheidung über die Anerkennung einer Stiftung als 
rechtsfähig erfolgt in schriftlicher Form. 

(2) Die Anerkennung einer Stiftung als kirchliche Stiftung be
darf der Zustimmung der von der Kirche bestimmten kirch
lichen Behörde. Satz 1 gilt entsprechend für die nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 den kirchlichen Stiftungen gleichgestellten Stif
tungen. 
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Abschnitt 2 
Stiftungsaufsicht 

§ 6 
Rechtsaufsicht 

(1) Die Rechtsaufsicht hat sicherzustellen, dass die Stiftungen
im Einklang mit den Gesetzen und der Stiftungssatzung ver
waltet werden und den in Stiftungsgeschäft und Stiftungssat
zung zum Ausdruck gekommenen Stifterwillen beachten. 

(2) Stiftungen, die gemäß § 4 Abs. 2 der Rechtsaufsicht des 
Landes unterliegen, sind verpflichtet, der Stiftungsbehörde die 
Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Be
richt über die Erfüllung der Stiftungszwecke, im Falle des Be
treibens eines erwerbswirtschaftlichen Unternehmens den Jah
resabschluss, vorzulegen. Erfolgt die Veranschlagung der Ein
nahmen und Ausgaben bei örtlichen Stiftungen im Sinne des 
§ 3 gemäß § 96 der Gemeindeordnung, ist ein Auszug aus der 
gemeindlichen Jahresrechnung, eine Vermögensübersicht und 
ein Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke vorzulegen. 
Dies hat innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres zu geschehen. 

(3) Werden Stiftungen durch eine Behörde der öffentlichen 
Verwaltung, einen Prüfungsverband, einen öffentlich bestellten 
Wirtschaftsprüfer oder eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft geprüft, so ist anstelle der Jahresabrechnung und der 
Vermögensübersicht in der Regel lediglich der Prüfungsbericht 
einzureichen. In diesem Falle bedarf es keiner nochmaligen 
Rechnungsprüfung durch die Aufsichtsbehörde. 

§ 7 
Anzeige, Unterrichtung und Prüfung 

(1) Die Stiftung ist verpflichtet, der Stiftungsbehörde unverzüg
lich die Personen des vertretungsberechtigten Organs und beson
dere Vertreter sowie diesbezügliche Änderungen anzuzeigen. 

(2) Die Stiftungsbehörde kann sich zur Erfüllung ihrer Aufga
ben als Rechtsaufsicht jederzeit über alle Angelegenheiten der 
Stiftung unterrichten. Sie kann an Ort und Stelle prüfen und 
besichtigen, mündliche und schriftliche Berichte und Nieder
schriften der Stiftungsorgane sowie Akten und sonstige Unter
lagen anfordern oder einsehen. Die Stiftungsbehörde kann 
auch die Verwaltung der Stiftung prüfen oder auf Kosten der 
Stiftung prüfen lassen. 

§ 8 
Beanstandung und Anordnung 

(1) Die Stiftungsbehörde kann in Ausübung der Rechtsaufsicht 
Beschlüsse und andere Maßnahmen der Stiftungsorgane, die 
dem Stifterwillen oder den Gesetzen widersprechen, beanstan
den und anordnen, dass sie innerhalb einer angemessenen Frist 
aufgehoben oder rückgängig gemacht werden. Beanstandete 
Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht vollzogen werden. 

(2) Unterlässt ein Stiftungsorgan eine rechtlich gebotene Maß

nahme, kann die Stiftungsbehörde anordnen, dass die Maßnah
me innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt wird. 

(3) Kommt ein Stiftungsorgan einer Anordnung nach Absatz 1 
oder 2 nicht fristgemäß nach, kann die Stiftungsbehörde bean
standete Beschlüsse aufheben und verlangen, dass das aufgrund 
derartiger Beschlüsse Veranlasste rückgängig gemacht wird so
wie angeordnete Maßnahmen nach Fristsetzung und Androhung 
auf Kosten der Stiftung durchführen oder durchführen lassen. Bei 
Gefahr im Verzuge bedarf es keiner Fristsetzung und Androhung. 

§ 9 
Abberufung und Bestellung von Organmitgliedern, 

Bestellung eines Beauftragten 

(1) Die Stiftungsbehörde kann als Rechtsaufsicht Mitglieder
eines Stiftungsorgans aus wichtigem Grunde abberufen oder 
ihnen die Ausübung ihrer Tätigkeit einstweilen untersagen. Ein 
solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. 

(2) Vorbehaltlich der §§ 86 und 29 des Bürgerlichen Gesetzbu
ches kann die Stiftungsbehörde Mitglieder eines Stiftungsor
gans bestellen, sofern sie nicht innerhalb einer von der Stif
tungsbehörde gesetzten angemessenen Frist im satzungsmäßi
gen Bestellungsverfahren berufen werden. 

(3) Bei Stiftungen, die ihre Rechtsfähigkeit vor dem 8. Mai 
1945 erhalten haben und seitdem ihren Stiftungszweck nicht 
oder nicht dauerhaft erfüllen konnten und bei denen eine 
Wiederaufnahme der Stiftungstätigkeit aber Aussicht auf Er
folg verspricht, kann die Stiftungsbehörde für den Fall, dass 
diese Stiftungen nicht über handlungsfähige Organe verfügen, 
bis zur Neubestellung dieser Organe einen Beauftragten be
stimmen, der die Aufgaben der Stiftung oder eines Stiftungsor
gans auf Kosten der Stiftung wahrnimmt. Der Aufgabenbereich 
des Beauftragten und seine Befugnisse sind in einer Bestal
lungsurkunde festzulegen. 

§ 10 
Satzungsänderungen, Auflösung, Zusammenschluss 

(1) Die Auflösung, der Zusammenschluss mehrerer Stiftungen 
sowie eine Änderung des Stiftungszwecks durch Satzungsän
derung können vom zuständigen Stiftungsorgan beschlossen 
werden, soweit das Stiftungsgeschäft oder die Satzung dem 
nicht entgegenstehen. Die Beschlüsse zur Auflösung einer oder 
zum Zusammenschluss zweier oder mehrerer Stiftungen sowie 
vom zuständigen Stiftungsorgan gefasste Beschlüsse zu Sat
zungsänderungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
durch die Stiftungsbehörde. Beinhaltet die Satzungsänderung 
eine Verlegung des Stiftungssitzes in ein anderes Bundesland, 
bedarf dies der Zustimmung der Stiftungsbehörde sowohl des 
entlassenden als auch des aufnehmenden Bundeslandes. Be
schlüsse, die eine Änderung im Sinne des Satzes 1 beinhalten, 
bedürfen auch bei kirchlichen Stiftungen im Sinne des § 4 der 
Genehmigung durch die Stiftungsbehörde. 

(2) Bevor eine Genehmigung nach Absatz 1 erteilt wird, ist 
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dem noch lebenden Stifter Gelegenheit zu geben, sich zu den 
Beschlüssen der zuständigen Stiftungsorgane zu äußern. 

§ 11 
Vermögensanfall 

Ist in der Satzung für den Fall des Erlöschens der Stiftung we
der ein Anfallsberechtigter bestimmt noch einem Stiftungsor
gan die Bestimmung des Anfallsberechtigten übertragen, so 
fällt das Vermögen 

1.	 einer örtlichen Stiftung an die sie verwaltende kommunale 
Körperschaft, 

2.	 einer kirchlichen Stiftung oder einer kirchlichen Stiftung 
gleichgestellte Stiftung der Kirche, Religions- oder Welt
anschauungsgemeinschaft zu, die die Stiftung verwaltet 
oder beaufsichtigt, 

3.	 aller übrigen Stiftungen im Sinne des § 88 des Bürger
lichen Gesetzbuches an das Land. 

Die Anfallsberechtigten haben das Vermögen in einer den Zwe
cken der Stiftung entsprechenden Weise zu verwenden. 

§ 12 
Entscheidung über die Rechtsnatur einer Stiftung 

(1) Bei Ungewissheit über die Rechtsnatur einer Stiftung ent
scheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde. Kommt eine kirch
liche oder den kirchlichen Stiftungen gleichgestellte Stiftung 
in Betracht, so ist vor der Entscheidung die betroffene Kir
che, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zu hören. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung nach Absatz 1 kann von je
dem gestellt werden, der ein berechtigtes Interesse an der Ent
scheidung glaubhaft macht. 

§ 13 
Bekanntmachung 

Die Anerkennung, das Erlöschen oder die Änderung der 
Rechtsnatur einer Stiftung sind durch die Stiftungsbehörde im 
Amtsblatt für Brandenburg bekannt zu machen. 

Abschnitt 3 
Stiftungsverzeichnis 

§ 14 
Stiftungsverzeichnis 

(1) Die Stiftungsbehörde führt ein Verzeichnis der rechtsfähi
gen Stiftungen. 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen 

1.	 Name, Sitz und Anschrift der Stiftung, 

2.	 die Stiftungszwecke. 

Die Eintragungen in das Stiftungsverzeichnis nach Satz 1 be
gründen keine Vermutung ihrer Richtigkeit. 

(3) Der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, der Stiftungsbehörde 
unverzüglich die nach Absatz 2 Satz 1 geforderten Angaben zu 
übermitteln sowie diesbezügliche Änderungen anzuzeigen. 

(4) Die Einsicht in das Stiftungsverzeichnis sowie die Stif
tungssatzung ist jedem zu Informationszwecken gestattet. 

(5) Das Stiftungsverzeichnis kann auch in maschineller Form 
als automatisierte Datei geführt werden. Hierbei muss gewähr
leistet sein, dass 

1.	 die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 
eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen einen Da
tenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der 
Datenbestände mindestens tagesaktuell gehalten und die 
originären Datenbestände sowie deren Kopien sicher auf
bewahrt werden, 

2.	 die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Daten
speicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich unverän
dert in lesbarer Form wiedergegeben werden können, 

3.	 die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Grund
buchordnung gebotenen Maßnahmen getroffen werden. 

Abschnitt 4 
Schlussvorschriften 

§ 15 
Stiftungen öffentlichen Rechts 

Die rechtliche Bestandskraft von Stiftungen öffentlichen 
Rechts, die auf der Grundlage des Stiftungsgesetzes vom 
13. September 1990 (GBl. I Nr. 61 S. 1483) entstanden sind, 
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit die Stiftungen 
durch Rechtsverordnung errichtet wurden, wird die Landesre
gierung ermächtigt, diese durch Rechtsverordnung nach Anhö
rung des dafür jeweils zuständigen Landtagsausschusses zu än
dern. Diese Vorschrift gilt nicht für die rechtsfähigen Stiftun
gen im Sinne des § 1. 

§ 16 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg 
vom 27. Juni 1995 (GVBl. I S. 198), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Juli 1996 (GVBl. I S. 241, 242), außer Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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Drittes Gesetz zur Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Ordnungsbehördengesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 21. August 1996 (GVBl. I S. 266), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I 
S. 298, 305), wird wie folgt geändert: 

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Nach der Angabe zu § 25 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 25a Haltung gefährlicher Hunde und Ermächtigung zum 
Erlass einer Hundehalterverordnung“ 

2.	 § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Befugnisse der Kommunalaufsichtsbehörden 

In ordnungsbehördlichen Angelegenheiten unterstützt die 
Kommunalaufsichtsbehörde die Sonderaufsichtsbehörde 
nötigenfalls unter Anwendung der in den §§ 124 bis 128 
der Gemeindeordnung festgelegten Befugnisse.“ 

3.	 Dem § 17 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Der Halter eines gefährlichen Hundes, dessen Haltung 
nach § 25a Abs. 1 der Erlaubnis bedarf, hat eine Haft
pflichtversicherung zur Deckung der durch den Hund ver
ursachten Personen- und Sachschäden eines anderen abzu
schließen und aufrecht zu erhalten. Die örtliche Ordnungs
behörde ist insoweit zuständige Stelle nach § 158 c Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag. Die 
Mindestversicherungssumme für Personenschäden muss 
500 000 Euro und für sonstige Schäden 250 000 Euro be
tragen.“ 

4.	 § 24 wird wie folgt gefasst: 

„§ 24 
Allgemeines 

Ordnungsbehördliche Verordnungen sind die aufgrund der 
Ermächtigung in den §§ 25 bis 26 erlassenen Gebote oder 
Verbote, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen an ei
ne unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet sind. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über ordnungsbehördliche 
Verordnungen finden auch dann Anwendung, wenn beson
dere Gesetze zum Erlass ordnungsbehördlicher Verordnun
gen ermächtigen und nichts anders vorsehen.“ 

5.	 Nach § 25 wird folgender neuer § 25a eingefügt: 

„§ 25a 
Haltung gefährlicher Hunde und Ermächtigung 

zum Erlass einer Hundehalterverordnung 

(1) Das Halten, das Ausbilden und das Abrichten gefähr
licher Hunde ist nur mit Erlaubnis zulässig. Diese Erlaub
nis darf nur bei Vorliegen eines berechtigten Interesses er
teilt werden und setzt Zuverlässigkeit und Sachkunde des 
Halters sowie den Nachweis einer Haftpflichtversicherung 
im Sinne des § 17 Abs. 5 voraus. 

(2) Die Zucht von und mit gefährlichen Hunden sowie de
ren gewerbliches Inverkehrbringen sind verboten. Ausnah
men sind zulässig. Hunde dürfen nicht durch Ausbildung, 
Abrichten oder Halten zu gefährlichen Hunden herangebil
det werden. 

(3) Als gefährliche Hunde im Sinne des Absatzes 1 gelten: 

1.	 Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkma
le, Zucht, Ausbildung oder Abrichten von einer über 
das natürliche Maß hinausgehenden Kampfbereit
schaft, Angriffslust, Schärfe oder einer anderen in ihrer 
Wirkung vergleichbaren, Mensch oder Tier gefährden
den Eigenschaft auszugehen ist, 

2.	 Hunde, die als bissig gelten, weil sie einen Menschen 
oder ein Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst 
angegriffen oder dazu durch Schläge oder in ähnlicher 
Weise provoziert worden zu sein oder weil sie einen an
deren Hund trotz dessen erkennbar artüblicher Unter
werfungsgestik gebissen haben, 

3.	 Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie 
unkontrolliert Wild oder andere Tiere hetzen oder reißen, 

4.	 Hunde, die ohne selbst angegriffen oder provoziert 
worden zu sein, wiederholt Menschen gefährdet haben 
oder wiederholt Menschen in gefahrdrohender Weise 
angesprungen haben. 

(4) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregie
rung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die erfor
derlichen Bestimmungen zur Vorsorge und zur Abwehr der 
von gefährlichen und anderen Hunden ausgehenden Gefah
ren für Leben, Gesundheit und Eigentum zu treffen, indem 
es insbesondere 

1.	 das Halten und Führen von Hunden, die Leinenpflicht, 
den Maulkorbzwang und Mitnahmeverbote hinsicht
lich bestimmter Orte regelt, 

2.	 Vorschriften über eine Untersagung des Haltens und 
die Tötung von Hunden erlässt, 

3.	 für Hunde mit einer Widerristhöhe von mindestens 
40 Zentimetern oder einem Gewicht von mindestens 
20 Kilogramm eine Anzeige- und Kennzeichnungs
pflicht und einen Zuverlässigkeitsnachweis vorschreibt, 

4.	 Vorschriften über die Zucht, die Ausbildung und das 
Abrichten erlässt und das Nähere hinsichtlich der Aus
nahmen nach Absatz 2 Satz 2 bestimmt, 
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5.	 Rassen, Gruppen und deren Kreuzungen untereinander 
oder mit anderen Hunden bestimmt, für welche die Ei
genschaft als gefährliche Hunde im Sinne des Absat
zes 3 Nr. 1 vermutet wird, dabei kann auch vorgesehen 
werden, dass für bestimmte Rassen, Gruppen und de
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hun
den wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit eine Er
laubnis nach Absatz 1 nicht erteilt werden darf, 

6.	 das Nähere über die Erlaubniserteilung nach Absatz 1 
und die Prüfung des Versicherungsnachweises bestimmt, 

7.	 Ausnahmeregelungen für Dienst-, Jagd- und Herden
gebrauchshunde sowie für Blindenhunde und Behin
dertenbegleithunde erlässt und 

8.	 Regelungen über die Erstattung der Kosten trifft, die den 
Ämtern, den amtsfreien Gemeinden und Landkreisen 
durch Übertragung von Aufgaben zum Schutz der Bevöl
kerung vor gefährlichen und anderen Hunden entstehen. 

(5) In der Rechtsverordnung nach Absatz 4 kann bestimmt 
werden, dass vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gegen 
die in ihnen enthaltenen Gebote und Verbote mit Geldbuße 
bis zu 50 000 Euro geahndet werden können.“ 

6.	 § 43 wird wie folgt gefasst: 

„§ 43 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf 

1.	 körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes, Artikel 8 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung 
des Landes Brandenburg), 

2.	 Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grund
gesetzes, Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des 
Landes Brandenburg), 

3.	 Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Artikel 15 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Brandenburg) 

eingeschränkt.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Verwertung der Liegenschaften 

der Westgruppe der Truppen 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Verwertung der Liegenschaften der West
gruppe der Truppen vom 3. Juni 1994 (GVBl. I S. 170), geän
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 316, 318), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 2 

(1) Das aufgrund § 2 dieses Gesetzes in der Fassung vom 
3. Juni 1994 (GVBl. I S. 170) errichtete unselbstständige 
Sondervermögen 'Grundstücksfonds Brandenburg' wird 
zum 31. Dezember 2004 aufgelöst und in den Landeshaus
halt überführt. Die bisher dem Sondervermögen - Teil: 
WGT-Liegenschaften - zuzurechnende Vermögensmasse 
wird in der Titelgruppe 65 'WGT-Liegenschaftsvermögen 
im AGV' im Kapitel 20 630 ausgewiesen. 

(2) Der mit der Verwertung, Entwicklung und Verwaltung 
des WGT-Liegenschaftsvermögens beauftragte Geschäfts
besorger ist berechtigt, für die Sanierung und Entwicklung 
von Liegenschaften aus den dafür in Betracht kommenden 
Programmen des Landes Fördermittel in Anspruch zu neh
men, sofern die Zuwendungsvoraussetzungen der jeweili
gen Förderprogramme erfüllt und Haushaltsmittel vorhan
den sind. Soweit Maßnahmen auf den entsprechenden Lie
genschaften als Eigenmaßnahme durchgeführt werden, 
können diese nach Maßgabe der betreffenden Programme 
und dafür veranschlagter Haushaltsmittel finanziert wer
den.“ 

2.	 § 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Worte „Die Liegenschaf
ten des Sondervermögens werden“ durch die Worte 
„Das WGT-Liegenschaftsvermögen im AGV wird“ 
ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der erste Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„- zur Deckung von Wohnungsbedarf,“ 

bb) Der letzte Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„- zur Realisierung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen für Eingriffe in Natur und Land
schaft“ 
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c)	 In Absatz 3 wird das Wort „Kreise“ durch das Wort 
„Landkreise“ ersetzt. 

3.	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Unterstützung des Ministeriums der Finanzen 
in den Fragen der Verwertung, Entwicklung und Ver
waltung der ehemaligen WGT-Flächen wird der bishe
rige Beirat auch nach der Überführung des Sonderver
mögens 'Grundstücksfonds Brandenburg' weiterhin be
ratend tätig sein.“ 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „sieben“ durch die An
gabe „fünf“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Minister“ durch das Wort 
„Ministerium“ ersetzt. 

4.	 § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Die Verwaltung und Verwertung des WGT-Liegen-
schaftsvermögens im AGV erfolgt auf der Grundlage 
von verbindlichen Verwertungsrichtlinien. Die Ver
wertungsrichtlinien bedürfen der Zustimmung des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landta
ges.“ 

5.	 § 6 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 wird das Wort „Sondervermögen“ durch 
die Worte „WGT-Liegenschaftsvermögen im AGV“ er
setzt. 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im ersten Halbsatz werden die Worte „fünf Millio
nen Deutsche Mark kann das Sondervermögen“ 
durch die Worte „Zweimillionenfünfhunderttau
send Euro kann die Verwertungsgesellschaft“ er
setzt. 

bb) Im zweiten Halbsatz wird die Angabe „fünf Millio
nen Deutsche Mark“ durch die Angabe „Zweimil
lionenfünfhunderttausend Euro“, das Wort „Minis
ters“ durch das Wort „Ministeriums“ und die Anga
be „25“ durch die Angabe „50“ ersetzt. 

cc) Im dritten Halbsatz wird die Angabe „zehn Millio
nen Deutsche Mark“ durch die Angabe „fünf Milli
onen Euro“ und die Angabe „50“ durch die Angabe 
„100“ ersetzt. 

c)	 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Das Ministerium der Finanzen berichtet jährlich 

dem Landtag über den Stand des WGT-Liegenschafts-
vermögens im AGV.“ 

6.	 § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Worte „des Sondervermögens“ 
durch die Worte „des WGT-Liegenschaftsvermögens 
im AGV“ ersetzt. 

b)	 Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2 und wie folgt ge
ändert: 

In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort „Sonder
vermögen“ durch die Worte „WGT-Liegenschaftsver-
mögen im AGV“ ersetzt. 

7.	 § 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Erlöse aus der Verwertung von Grundstücken aus 
dem WGT-Liegenschaftsvermögen im AGV flie
ßen der Titelgruppe 65 - WGT-Liegenschaftsver-
mögen im AGV - im Kapitel 20 630 zu.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „insbesondere“ durch das 
Wort „ausschließlich“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Zu dem in § 2 Abs. 1 Satz 1 benannten Stichtag 
der Auflösung des Sondervermögens wird eine 
Zwischenabrechnung erstellt, welche Grundlage 
für die später zu fertigende Schlussrechnung ist; 
letztere wird erstellt, wenn 75 vom Hundert der 
Liegenschaften des WGT-Liegenschaftsvermögens 
im AGV verwertet sind, spätestens jedoch zum 
1. Juli 2009.“

bb) In Satz 2 werden die Worte „Altlastenbehandlung 
und -beseitigung“ durch die Worte „Beseitigung 
von den auf den Grundstücken befindlichen Belas
tungen“ ersetzt. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

8.	 § 9 wird aufgehoben. 

9.	 § 10 wird § 9 und wie folgt geändert: 

In § 9 werden die Worte „Der Minister“ durch die Worte 
„Das Ministerium“ ersetzt. 

10. § 11 wird § 10. 



156 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 7 vom 23. April 2004 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Investitionsbank des Landes Brandenburg 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I 
S. 258) wird wie folgt geändert: 

1.	 § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (Bank) 
ist ein vom Land Brandenburg errichtetes Unternehmen in 
der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffent
lichen Rechts. Sie führt den Namen 'InvestitionsBank des 
Landes Brandenburg'.“ 

2.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „Westdeutsche Landesbank Girozen
trale“ werden durch die Wörter „Landesbank 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt. 

bb) Nach der Angabe „50 vom Hundert“ wird das Kom
ma und werden die Wörter „die Landesbank Berlin 
- Girozentrale -“ gestrichen.

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Das Land Brandenburg haftet für die von der Bank 
aufgenommenen Darlehen und die von der Bank bege
benen Schuldverschreibungen, die als Festgeschäfte 
ausgestalteten Termingeschäfte, die Rechte aus Optio
nen und andere Kredite an die Bank sowie für Kredite 
an Dritte, soweit sie von der Bank ausdrücklich ge
währleistet werden.“ 

3.	 Dem § 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Satzung ist öffentlich bekannt zu machen.“ 

4.	 § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 
Aufgaben 

(1) Die Bank ist das zentrale Förderinstitut des Landes
Brandenburg. Sie unterstützt das Land und andere Träger 
der öffentlichen Verwaltung bei der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben unter Beachtung der Grundsätze und Ziele der 
staatlichen Förderpolitik. 

(2) Zur Erfüllung ihres öffentlichen Auftrages kann die 
Bank im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Euro
päischen Gemeinschaft auf folgenden Gebieten tätig wer
den: 

1.	 Durchführung von öffentlichen Förderaufgaben insbe
sondere in den Bereichen 

a) Wohnungswirtschaft, Siedlungswesen und Städte
bau, 

b)	 Gewerbliche Wirtschaft, insbesondere Mittel
stands-, Risikokapital-, Technologie- und Innova
tions- sowie Medienfinanzierungen, 

c) Infrastruktur, 

d) 	 Land- und Forstwirtschaft, 

e) 	 Umwelt- und Naturschutz, 

f)	 Soziales, Gesundheit, Familie, 

g)	 Bildung, Jugend und Sport, 

h)	 Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie 

i)	 Verbraucherschutz. 

Die öffentlichen Förderaufgaben sind in den einschlä
gigen Regelwerken konkret zu beschreiben. 

2.	 Beteiligungen an Projekten im Gemeinschaftsinteresse, 
die von der Europäischen Investitionsbank oder ähn
lichen europäischen Finanzierungsinstitutionen mitfi
nanziert werden. 

3.	 Gewährung von Darlehen und anderen Finanzierungen 
an Gebietskörperschaften sowie an öffentlich-rechtli-
che Zweckverbände. 

4.	 Maßnahmen rein sozialer Art, insbesondere 

a)	 Gewährung von Darlehen im Rahmen der staat
lichen sozialen Wohnraumförderung für Haushalte, 
die insbesondere unter Berücksichtigung ihres Ein
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kommens die finanziellen Belastungen für einen 
angemessenen Wohnraum ohne staatliche Unter
stützung nicht tragen können. Die sozialen Krite
rien für den begünstigten Personenkreis werden 
von der Landesregierung präzise definiert; 

b)	 Finanzierungen von sozialen Einrichtungen, welche 
Leistungen für Personen erbringen, die die vom Ge
setzgeber festgelegten Voraussetzungen erfüllen; 

c)	 Finanzierungen, die im staatlichen Auftrag an Perso
nen gewährt werden, die die Voraussetzungen nach 
Maßgabe sozialrechtlicher Vorschriften erfüllen. 

5.	 Arbeitsmarktpolitische Belange sind dabei zu berück
sichtigen. 

(3) Die Bank kann im Einvernehmen mit dem jeweils fach
lich zuständigen Ministerium und dem Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen eigene Förderprogramme und 
-maßnahmen allein oder gemeinsam mit anderen Förderin
stituten oder -einrichtungen auflegen und umsetzen. 

(4) Das Land kann der Bank weitere Aufgaben mit Zustim
mung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen übertra
gen, an deren Erfüllung ein besonderes öffentliches Inter
esse besteht, sofern diese den Grundsätzen und Vorgaben 
der Europäischen Gemeinschaft für die Geschäftstätigkeit 
eines Förderinstituts nicht widersprechen; die Konkretisie
rung erfolgt im Einzelfall bei der Beauftragung der Bank.“ 

5.	 § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Durchführung der Aufgaben 

(1) Die Bank darf zur Durchführung ihrer Aufgaben insbe
sondere Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, Gewährleis
tungen und andere Finanzierungen gewähren und verwal
ten sowie im Auftrag des Ministeriums der Finanzen Bürg
schaften zulasten des Landes übernehmen. Sie kann sich 
hierzu aller ihr zur Verfügung stehenden Instrumente, ins
besondere des Durchleitungsprinzips und der Konsortialfi
nanzierung bedienen. Sie darf Beratungs- und andere 
Dienstleistungen erbringen und Geschäfte betreiben, die 
mit der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 4 in direktem 
Zusammenhang stehen. Der Effektenhandel, das Einlagen
geschäft und das Girogeschäft sind der Bank nur für eigene 
Rechnung und nur insoweit gestattet, als sie mit der Erfül
lung ihrer öffentlichen Förderaufgaben in direktem Zu
sammenhang stehen. 

(2) Die Bank kann Beteiligungen an Unternehmen einge
hen, Unternehmensbeteiligungen verwalten und sonstige 
im Zusammenhang mit diesen Beteiligungen stehende Ge
schäftsbesorgungen erbringen. Erfüllt ein Unternehmen, an 
dem sich die Bank beteiligt, keine Aufgaben im Sinne von 
§ 4, sind die Leistungen der Bank an das Unternehmen 
marktgerecht zu vergüten. 

(3) Die erforderlichen Mittel beschafft sich die Bank durch 
Aufnahme von Darlehen, soweit diese nicht aus dem Lan

deshaushalt bereitgestellt werden. Sie ist berechtigt, Pfand
briefe, Kommunalschuldverschreibungen und sonstige 
Schuldverschreibungen auszugeben. Sie kann Genuss
rechtskapital und nachrangiges Haftkapital nach Maßgabe 
des Gesetzes über das Kreditwesen aufnehmen, wenn damit 
keine Mitwirkungsrechte in ihren Organen verbunden sind. 

(4) Zur Umsetzung der zu fördernden Maßnahmen im Rah
men der Vorgaben des Landeshaushaltes ist die Bank be
fugt, Verwaltungsakte zu erlassen. Die ihr hierbei als Be
willigungsstelle übertragenen hoheitlichen Aufgaben 
nimmt sie im eigenen Namen wahr. Näheres wird durch 
Geschäftsbesorgungsverträge geregelt. 

(5) Vor Übernahme von öffentlichen Förderaufgaben durch 
die Bank ist die Deckung der Kosten der Geschäftsbesor
gung einvernehmlich zwischen den Beteiligten zu regeln.“ 

6.	 § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Wettbewerbsneutralität 

Die Bank ist zu strikter Wettbewerbsneutralität verpflich
tet. Bei der Zusammenarbeit mit Kreditinstituten hat die 
Bank das gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsverbot 
zu beachten. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen wird 
durch die Aufsichtsbehörde überwacht.“ 

7.	 In § 10 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c werden nach dem Wort 
„Jahresabschlusses“ die Wörter „und - soweit geboten - des 
Konzernabschlusses“ eingefügt. 

8.	 In § 11 Abs. 2 Satz 2 wird nach dem Wort „bedürfen“ das 
Wort „insbesondere“ durch folgende Wörter ersetzt: 

„die Auflegung von Förderprogrammen gemäß § 4 Abs. 3 
sowie“. 

9.	 In § 15 Abs. 2 werden nach dem Wort „Jahresabschlusses“ 
die Wörter „und des Konzernabschlusses“ eingefügt. 

10. § 15 Abs. 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

11. § 16 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „der Minister“ durch 
die Wörter „das Ministerium“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen 

a)	 die in § 10 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a und b be
zeichneten Maßnahmen, 

b)	 die in § 11 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Vorhaben und 

c)	 die Übernahme von Aufgaben für andere Träger 
der öffentlichen Verwaltung gemäß § 4 Abs. 1.“ 

c)	 Absatz 3 wird aufgehoben. 
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Artikel 2 

Das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung 
kann den Wortlaut des Gesetzes über die Investitionsbank des 
Landes Brandenburg in der vom In-Kraft-Treten dieses Geset
zes an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Brandenburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Gesetz zu dem Staatsvertrag 
vom 13. Februar 2004 über die Regionalisierung 

von Teilen der von den Unternehmen des Deutschen 
Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem am 13. Februar 2004 unterzeichneten Staatsvertrag über 
die Regionalisierung von Teilen der von den Unternehmen des 
Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen wird 
zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem § 7 in Kraft tritt, ist 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 
Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Staatsvertrag über die Regionalisierung 
von Teilen der von den Unternehmen 

des Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten 
Einnahmen 

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen


(im Folgenden: „die Länder“ genannt)


schließen nachstehenden Staatsvertrag:


Präambel 

In den einzelnen Ländern bestehen Lotto- und Totounterneh
men in unterschiedlicher Rechtsform, die auf Grundlage des 
jeweiligen Landesrechts im Land ihrer Niederlassung Lotterien 
und Wetten veranstalten bzw. durchführen dürfen. Der Tätig
keitsbereich sowie der Vertrieb jeglicher Art der einzelnen Lot
to- und Totounternehmen ist demgemäß auf das Gebiet des je
weiligen Landes beschränkt. 

§ 1 
Grundsatz 

Die Länder verpflichten sich, Einnahmen aus gewerblicher 
Spielvermittlung durch das in den §§ 4 und 5 beschriebene Ver
fahren denjenigen Ländern zukommen zu lassen, denen sie 
wirtschaftlich zuzurechnen sind (Regionalisierung). 

§ 2 
Gewerbliche Spielvermittlung 

Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer im Auftrag der 
Spielinteressenten 

1.	 einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt 
oder 

2.	 Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt 
und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter - selbst oder 
über Dritte - vermittelt, 
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sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätig
keit nachhaltig Gewinn zu erzielen. 

§ 3 
Mitteilungspflichten der Länder 

Die Länder verpflichten sich, zum Zwecke der Regionalisie
rung der für die Berechnung und Mitteilung nach § 5 Absatz 1 
zuständigen Stelle jährlich bis zum 31. Januar für das Vorjahr 
mitzuteilen: 

1.	 getrennt für jede gemeinsame Veranstaltung von Glücks
spielen des Deutschen Lotto- und Totoblocks die Summe 
der Spieleinsätze und die vereinnahmten Bearbeitungsge
bühren der Unternehmen des Deutschen Lotto- und Toto
blocks, 

2.	 den von gewerblichen Spielvermittlern stammenden Anteil 
an den Summen nach Nummer 1, 

3.	 die auf den Anteil nach Nummer 2 entfallende Gewinnaus
schüttung und Bearbeitungsgebühr. 

§ 4 
Regionalisierungsmasse, Regionalisierungsmaßstab 

(1) Regionalisiert werden die von den Ländern mitgeteilten 
Anteile nach § 3 Nr. 2, abzüglich 

1.	 der darauf entfallenden Gewinnausschüttung, 

2.	 der Bearbeitungsgebühr bis zu einer Höhe von maximal 3 
vom Hundert der Spieleinsätze nach § 3 Nr. 2 und 

3.	 einer Pauschale von den Spieleinsätzen nach § 3 Nr. 2. 

Die Pauschale nach Satz 1 Nr. 3 beträgt bei einer Gewinnaus
schüttung von 50 vom Hundert in den Jahren bis Ende 2006 je
weils 9 vom Hundert und ab dem Jahr 2007 8,33 vom Hundert. 
Wenn die Gewinnausschüttung an die Spielteilnehmer weniger 
als 50 vom Hundert beträgt, wird die Pauschale entsprechend 
dem tatsächlichen Ausspielungsergebnis erhöht. Beträgt die 
Gewinnausschüttung mehr als 50 vom Hundert, so mindert 
sich die Pauschale entsprechend. 

(2) Die Regionalisierung erfolgt nach dem Verhältnis der je
weiligen Summen nach § 3 Nr. 1 zur Gesamtsumme der von 
den Unternehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks erziel
ten Spielumsätze, jeweils bereinigt um den von gewerblichen 
Spielvermittlern stammenden Anteil. 

§ 5 
Regionalisierungsverfahren 

(1) Der Freistaat Bayern berechnet die nach den vorstehenden 
Regelungen notwendigen Ausgleichszahlungen zwischen den 
Ländern und teilt das Ergebnis den Ländern für den von ihnen 
vorzunehmenden Ausgleich bis zum 30. April jeden Jahres mit. 

Dabei ist der Anteil der Lotteriesteuer gesondert auszuweisen. 
Die erforderlichen Ausgleichszahlungen sind von den Ländern 
bis zum 30. Juni jeden Jahres für das Vorjahr vorzunehmen, erst
mals für das zweite Halbjahr 2004. Die Einzelheiten zum Zah
lungsverkehr werden in der Mitteilung nach Satz 1 festgelegt. 

(2) Die nach Absatz 1 vorgenommene Regionalisierung ist zu 
ändern, sofern sich nachträglich herausstellt, dass unzutreffen
de Daten zugrunde gelegt worden sind. Jedes Land ist berech
tigt, innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Jahres, für das 
die Regionalisierung vorgenommen wurde, eine Prüfung der 
vorgenommenen Berechnung zu verlangen. Eine Korrektur der 
Regionalisierung unterbleibt, wenn sich ergibt, dass die Kor
rektur der Daten für kein Land zu einer Änderung bei den Um
sätzen von mehr als 400 000 Euro jährlich führt. 

§ 6 
Revisionsklausel 

Die Länder verpflichten sich, im Jahre 2007 unter Berücksich
tigung der tatsächlichen und rechtlichen Entwicklung 

1.	 die Obergrenze, bis zu der die Bearbeitungsgebühr von der 
Regionalisierung ausgenommen wird (§ 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2), mit dem Ziel einer Absenkung und 

2.	 die Pauschale (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) für die Jahre ab 
2009 mit dem Ziel einer deutlichen Absenkung 

zu überprüfen. 

§ 7 
Ratifizierung, In-Kraft-Treten und Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. Sind bis 
zum 30. Juni 2004 nicht alle Ratifizierungsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Der Vertrag kann von jedem Land erstmals zehn Jahre nach 
seinem In-Kraft-Treten gekündigt werden. Die Kündigungs
frist beträgt zwei Jahre zum Ende des laufenden Abrechnungs
jahres. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich 
stillschweigend um jeweils fünf Jahre. Die wirksame Kündi
gung eines Landes bewirkt die Aufhebung des Vertrages mit 
Ablauf der Kündigungsfrist. 

Für das Land Baden-Württemberg:

Erwin Teufel, den 18. Dezember 2003


Für den Freistaat Bayern:

Dr. Edmund Stoiber, den 18. Dezember 2003


Für das Land Berlin:

Klaus Wowereit, den 19. Dezember 2003


Für das Land Brandenburg:

Matthias Platzeck, den 19. Dezember 2003
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Für die Freie Hansestadt Bremen:

Dr. Henning Scherf, den 18. Dezember 2003


Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole von Beust, den 18. Dezember 2003


Für das Land Hessen:

Roland Koch, den 18. Dezember 2003


Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Dr. Harald Ringstorff, den 18. Dezember 2003


Für das Land Niedersachsen:

Christian Wulff, den 18. Dezember 2003


Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Peer Steinbrück, den 18. Dezember 2003


Für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt Beck, den 13. Februar 2004


Für das Saarland:

Peter Müller, den 18. Dezember 2003


Für den Freistaat Sachsen:

Prof. Dr. Georg Milbradt, den 18. Dezember 2003


Für das Land Sachsen-Anhalt:

Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, den 19. Januar 2004


Für das Land Schleswig-Holstein:

Heide Simonis, den 1. Februar 2004


Für den Freistaat Thüringen:

Dieter Althaus, den 18. Dezember 2003


Gesetz zu dem Staatsvertrag zum Lotteriewesen 
in Deutschland 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Dem am 13. Februar 2004 unterzeichneten Staatsvertrag 
zum Lotteriewesen in Deutschland wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem § 18 in Kraft tritt, 
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 
Teil I bekannt zu geben. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Staatsvertrag 
zum Lotteriewesen in Deutschland 

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen


(im Folgenden: die „Länder“ genannt)


schließen nachstehenden Staatsvertrag:


Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Ziel des Staatsvertrages 

Ziel des Staatsvertrages ist es, 

1.	 den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete 
und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Aus
weichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

2.	 übermäßige Spielanreize zu verhindern, 

3.	 eine Ausnutzung des Spieltriebs zu privaten oder gewerb
lichen Gewinnzwecken auszuschließen, 

4.	 sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß und 
nachvollziehbar durchgeführt werden und 
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5.	 sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen 
aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder steuer
begünstigter Zwecke im Sinne der Abgabenordnung ver
wendet wird. 

§ 2 
Anwendungsbereich 

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstaltung, 
die Durchführung und die gewerbliche Vermittlung von öffent
lichen Glücksspielen. Dieser Staatsvertrag gilt nicht für Spiel
banken. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für 
den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und 
die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend 
vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn hängt 
in jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt 
oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. 

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen grö
ßeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnahmemög
lichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig veranstalte
te Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Ge
sellschaften handelt. 

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem einer 
Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach ei
nem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die Chan
ce auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie. Die 
Vorschriften über Lotterien gelten auch, wenn anstelle von 
Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen werden 
können (Ausspielung). 

§ 4 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermitt
lung von öffentlichen Glücksspielen muss mit den Zielen des 
§ 1 in Einklang stehen. 

(2) Die Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermitt
lung von öffentlichen Glücksspielen darf den Erfordernissen 
des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von 
Minderjährigen ist unzulässig. 

(3) Art und Umfang der Werbemaßnahmen für Glücksspiele 
müssen angemessen sein und dürfen nicht in Widerspruch zu 
den Zielen des § 1 stehen. Die Werbung darf nicht irreführend 
sein, insbesondere nicht darauf abzielen, unzutreffende Vorstel
lungen über die Gewinnchancen hervorzurufen. 

(4) Die Veranstalter, Durchführer und die gewerblichen Spiel
vermittler haben Informationen über Spielsucht, Prävention 
und Behandlungsmöglichkeiten bereitzuhalten. 

Zweiter Abschnitt 
Aufgabe des Staates 

§ 5 
Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes 

(1) Die Länder haben im Rahmen der Zielsetzungen des § 1 die
ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielan
gebot sicherzustellen. 

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese Auf
gabe selbst, durch juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder durch privatrechtliche Gesellschaften, an denen juristi
sche Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittel
bar maßgeblich beteiligt sind, erfüllen. 

(3) Den in Absatz 2 Genannten ist ein Tätigwerden als Veranstal
ter oder Durchführer (§ 8 Absatz 2) nur in dem Land gestattet, in 
dem sie ihre Aufgaben nach Absatz 2 wahrnehmen. Sie dürfen 
Glücksspiele nur in diesem Land vertreiben oder vertreiben las
sen. In einem anderen Land dürfen sie Glücksspiele nur mit Zu
stimmung dieses Landes veranstalten oder durchführen. Auf die 
Erteilung der Zustimmung besteht kein Rechtsanspruch. 

(4) Anderen als den in Absatz 2 Genannten darf nur die Veran
staltung von Lotterien und Ausspielungen nach den Vorschrif
ten des Dritten Abschnitts erlaubt werden. 

Dritter Abschnitt 
Lotterien anderer Veranstalter 

§ 6 
Erlaubnis 

(1) Wer außerhalb des Anwendungsbereichs des § 5 Absatz 2 
eine Lotterie öffentlich veranstalten will, bedarf einer Erlaub
nis. Über die Erteilung der Erlaubnis entscheidet die zuständi
ge Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Erlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn 

1.	 der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 7 ent
gegenstehen, 

2.	 die in § 8, § 9 Absatz 1 und 2 und § 10 Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen vorliegen, 

3.	 mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke ver
folgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die Bereit
stellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hinaus
gehen und 

4.	 nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung selbst 
oder durch die Verwirklichung des Veranstaltungszwecks 
oder die Verwendung des Reinertrages die öffentliche Si
cherheit oder Ordnung gefährdet wird oder die Beziehun
gen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten 
beeinträchtigt werden. 

Satz 3 Nummer 3 gilt nicht für Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens. 
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(2) Erlaubnisse werden von der zuständigen Behörde für das 
Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses Gebiets er
teilt. Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergrei
fenden Spielplan in mehreren Ländern veranstaltet werden, 
darf sie nur im Einvernehmen mit den Ländern erlaubt werden, 
in denen die Lotterie veranstaltet werden soll. Liegen sonstige 
Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Lotterie auch in einem an
deren Land veranstaltet werden soll, darf sie nur im Benehmen 
mit diesem Land erlaubt werden. 

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergrei
fenden Spielplan in mehreren Ländern veranstaltet werden, 
kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 das Land, in dem der 
Veranstalter seinen Sitz hat, eine Erlaubnis auch mit Wirkung 
für die Länder erteilen, die hierzu ermächtigt haben. 

§ 7 
Versagungsgründe 

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die Veran
staltung § 4 widerspricht. Dies ist vor allem der Fall, wenn 
nicht auszuschließen ist, dass die Veranstaltung der Lotterie 
wegen des insgesamt bereits vorhandenen Glücksspielangebo
tes, insbesondere im Hinblick auf die Zahl der bereits veran
stalteten Glücksspiele oder deren Art oder Durchführung den 
Spieltrieb in besonderer Weise fördert. 

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden, wenn 

1. 	 der Spielplan vorsieht, dass 

a)	 die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als 
zweimal wöchentlich erfolgt, 

b)	 der Höchstgewinn einen Wert von 1 Million Euro über
steigt oder 

c)	 Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes zu 
dem Zweck angesammelt werden, Gewinne für künfti
ge Ziehungen zu schaffen (planmäßiger Jackpot) 

oder 

2. 	eine interaktive Teilnahme in Medien, insbesondere im 
Internet, mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht 
wird. 

§ 8 
Veranstalter 

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veranstal
ter 

1.	 die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nr. 9 des Körper
schaftsteuergesetzes erfüllt und 

2.	 zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, dass 
die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spielteilneh
mer sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchge
führt und der Reinertrag zweckentsprechend verwendet wird. 

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für die von der Körperschaft des öf
fentlichen Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstalteten Lot
terien und für Veranstaltungen in der Form des Gewinnsparens. 

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von einem 
Dritten durchgeführt werden, darf unbeschadet des § 5 Absatz 3 
die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn nicht die Gefahr besteht, 
dass durch die Durchführung die Transparenz und Kontrollier
barkeit der Veranstaltung beeinträchtigt wird und der Dritte 

1.	 die Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt, 

2.	 hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den Wei
sungen des Veranstalters unterliegt und keinen maßgeb
lichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss auf den Ver
anstalter hat, 

3.	 seinen Sitz oder Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch
land hat. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 3 ist für Dritte aus einem Mit
gliedsstaat der Europäischen Union eine inländische Niederlas
sung ausreichend. 

§ 9 
Spielplan, Kalkulation und Durchführung 

der Veranstaltung 

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Gewinn
summe und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu
einander stehen; die Kosten der Veranstaltung sind so gering 
wie möglich zu halten. Reinertrag ist der Betrag, der sich aus 
der Summe der Entgelte nach Abzug von Kosten, Gewinnsum
me und Steuern ergibt. Für den Reinertrag und die Gewinn
summe sollen im Spielplan jeweils mindestens 30 vom Hun
dert der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund zu 
der Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht wer
den. Bei der Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, 
aus der sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung, 
die Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. 
Zeigt sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kalkulierten 
Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist dies der Er
laubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und eine neue Kalku
lation vorzulegen. 

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten im 
Sinne des § 8 Absatz 2 nach Art und Umfang nur insoweit be
rücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen wirtschaftlicher 
Betriebsführung entsprechen. Die Vergütung des Dritten darf 
nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden. 

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Unterla
gen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Über
prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lotterie er
forderlich sind. Insbesondere hat er eine Abrechnung vorzule
gen, aus der sich die tatsächliche Höhe der Einnahmen, des 
Reinertrages, der Gewinnausschüttung und der Kosten der Ver
anstaltung ergibt. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veranstalters 
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einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer beauftragen oder 
dessen Beauftragung vom Veranstalter verlangen, damit ein 
Gutachten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Planung 
oder Durchführung der Lotterie, insbesondere zur Angemes
senheit der Kosten der Lotterie erstattet und der Behörde vor
gelegt wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten der Lotte
rie. 

§ 10 
Verwendung des Reinertrages 

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den in 
der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden. 

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen als 
den in der Erlaubnis festgelegten Zweck verwenden oder kann 
der Verwendungszweck nicht oder nicht zeitnah verwirklicht 
werden, hat der Veranstalter dies der zuständigen Behörde un
verzüglich anzuzeigen. Diese kann nach Anhörung des Veran
stalters den Verwendungszweck neu festlegen. 

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem Land 
verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet wird. 

§ 11 
Form und Inhalt der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbeson
dere festzulegen: 

1.	 der Veranstalter sowie im Falle des § 8 Absatz 2 der Dritte, 

2.	 Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran
staltung, 

3.	 der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und 
Weise des Nachweises der Verwendung und der Zeitpunkt, 
zu dem der Nachweis zu erbringen ist, 

4.	 der Spielplan und 

5.	 die Vertriebsform. 

(2) Die Erlaubnis ist weder übertragbar noch kann sie einem 
Anderen zur Ausübung überlassen werden. 

(3) Die Erlaubnis kann widerruflich erteilt werden; sie ist auf 
höchstens ein Jahr zu befristen. Sie kann, auch nachträglich, 
mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

§ 12 
Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörden 

(1) Die zuständige Behörde hat im öffentlichen Interesse darü
ber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass die Bestimmun
gen dieses Staatsvertrages, die hierauf gestützten Anordnungen 
und die mit der Erteilung einer Erlaubnis verfügten Nebenbe

stimmungen eingehalten werden und dass unerlaubtes Glücks
spiel und die Werbung hierfür unterbleiben. Sie kann die hierzu 
erforderlichen Maßnahmen treffen, insbesondere 

1.	 die Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels untersagen, 

2.	 jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und Nach
weise verlangen, die zur Prüfung der Einhaltung der Anfor
derungen nach §§ 6 bis 10 erforderlich sind, 

3.	 weitere Anforderungen an die Durchführung der Lotterie, 
insbesondere an die Überwachung der Gewinnermittlung 
und an die technische Ausstattung stellen. Sie kann verlan
gen, dass der Spielbetrieb auf Kosten des Veranstalters 
durch einen von ihr oder dem Veranstalter zu beauftragen
den Sachverständigen geprüft wird. 

(2) Die zuständige Behörde kann einen Treuhänder bestellen, 
wenn 

1.	 die Veranstaltung ohne die erforderliche Erlaubnis durch
geführt wird, 

2.	 die Erlaubnis zurückgenommen oder widerrufen wird oder 

3.	 Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die geord
nete Durchführung einer Veranstaltung oder die festgelegte 
Verwendung des Reinertrages gefährdet ist. 

(3) Der Treuhänder unterliegt der Aufsicht der zuständigen Be
hörde. Er hat insbesondere für die zweckentsprechende Ver
wendung des Reinertrages zu sorgen. Er ist berechtigt, den 
Spielertrag und die der Durchführung der Veranstaltung die
nenden Gegenstände in Besitz zu nehmen sowie die erforder
lichen Maßnahmen zu treffen. Der Veranstalter verliert mit der 
Bestellung des Treuhänders die Verwaltungs- und Verfügungs
befugnis. Er hat dem Treuhänder die zur Führung der Geschäf
te erforderlichen Unterlagen herauszugeben, die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die zur einstweiligen Fortführung 
der Veranstaltung erforderlichen Dienstleistungen und Personal 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Veranstalter hat der Behörde die Kosten zu erstatten, 
die ihr durch die Inanspruchnahme des Treuhänders entstehen; 
die Kosten werden von der Behörde festgesetzt. 

§ 13 
Kleine Lotterien 

Die Länder können von den Regelungen des Staatsvertrages 
für nicht länderübergreifend veranstaltete Lotterien abweichen, 
bei denen 

1.	 die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von 
40 000 Euro nicht übersteigt, 

2.	 der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemein
nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt wird 
und 
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3.	 der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens 
25 vom Hundert der Entgelte betragen. 

Vierter Abschnitt 
Gewerbliche Spielvermittlung 

§ 14 
Gewerbliche Spielvermittlung 

(1) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer im Auftrag der 
Spielinteressenten 

1.	 einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder 

2.	 Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt 
und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter - selbst oder 
über Dritte - vermittelt, 

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätig
keit nachhaltig Gewinn zu erzielen. 

(2) Für die Tätigkeit des gewerblichen Spielvermittlers gelten 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Regelungen folgende An
forderungen: 

1.	 Art und Umfang der Werbemaßnahmen für die Beteiligung 
an den vermittelten Spielen oder Spielgemeinschaften 
müssen angemessen sein und dürfen nicht in Widerspruch 
zu § 1 stehen. Sie dürfen nicht irreführend sein und insbe
sondere nicht darauf abzielen, unzutreffende Vorstellungen 
über die Gewinnchancen hervorzurufen. 

2.	 Die Tätigkeit des gewerblichen Spielvermittlers darf den 
Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen. 
Die Vermittlung von Spielaufträgen Minderjähriger ist un
zulässig. 

3.	 Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei Drit
tel der von den Spielern vereinnahmten Beträge für die 
Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzuleiten. Er 
hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Textform klar und 
verständlich auf den für die Spielteilnahme an den Veran
stalter weiterzuleitenden Betrag hinzuweisen sowie ihnen 
unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages den Ver
anstalter mitzuteilen. 

4.	 Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den Spiel
interessenten im Sinne von Absatz 1 beauftragte Dritte sind 
verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter die 
Vermittlung offen zu legen. 

5.	 Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur unabhängigen 
Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufes be
fähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquittun
gen und der Geltendmachung des Gewinnanspruches 
gegenüber dem Veranstalter beauftragt wird. Dem Spiel
teilnehmer ist bei Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an 
den Spielquittungen, die in seinem Auftrag vermittelt wor
den sind, einzuräumen. 

(3) Die zuständige Behörde überwacht im öffentlichen Interes
se die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Verpflichtungen. 
Sie kann hierzu die erforderlichen Maßnahmen entsprechend 
§ 12 Absatz 1 treffen, insbesondere die erforderlichen Aus
künfte und die Vorlage geeigneter Unterlagen verlangen. Erge
ben sich Zweifel an der Zuverlässigkeit des Spielvermittlers, so 
ist die für die Gewerbeuntersagung zuständige Behörde zu 
unterrichten. 

Fünfter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 15 
Regelungen der Länder 

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staatsvertrages 
notwendigen Bestimmungen. In ihren Ausführungsgesetzen 
können sie auch vorsehen, dass Verstöße gegen die Bestim
mungen dieses Staatsvertrages mit Geldbuße geahndet werden. 
Sie können darin zudem das in § 7 Absatz 1 enthaltene Verbot 
der Erlaubniserteilung konkretisieren. 

§ 16 
Weitere Regelungen 

(1) Für eine vor In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages erteilte 
Konzession, Genehmigung oder Erlaubnis gelten § 11 Absatz 3 
Satz 2 und § 12 entsprechend. Abweichend von § 5 Absatz 2 
kann das Land Rheinland-Pfalz seine Aufgabe nach § 5 Absatz 1 
durch ein betrautes Unternehmen wahrnehmen. 

(2) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei In-
Kraft-Treten dieses Vertrages von mehreren Veranstaltern in 
allen Ländern durchgeführt wird und bei der der Reinertrag 
ausschließlich zur Erfüllung der in § 1 Nr. 5 genannten Zwe
cke verwandt wird, abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 3 Nr. 3, 
§ 7 Absatz 2, § 8 Absatz 1 Nr. 1 und § 9 Absatz 1 Satz 3 erlau
ben. 

(3) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des Ge
winnsparens muss mit Beginn des dritten Kalenderjahres nach 
In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages mindestens 25 vom 
Hundert der Entgelte betragen. Der Reinertrag ist für steuerbe
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwen
den. Erlaubnisse können allgemein erteilt werden. 

§ 17 
Kündigung 

Dieser Staatsvertrag kann von jedem der vertragsschließenden 
Länder mit einer Frist von zwei Jahren zum Schluss eines Ka
lenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 30. Juni 2014 erfolgen. Die Kündigung ist schriftlich 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe
renz zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das zwi
schen den übrigen Ländern bestehende Vertragsverhältnis un
berührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder das Vertragsver
hältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
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Benachrichtigung über die gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz erfolgte Kündigungserklärung 
zum selben Zeitpunkt kündigen. 

§ 18 
In-Kraft-Treten 

Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2004 in Kraft. § 14 Absatz 2

Nr. 3 Satz 1 tritt ein Jahr nach In-Kraft-Treten dieses Staatsver

trages in Kraft. Sind bis zum 30. Juni 2004 nicht alle Ratifika

tionsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Mi

nisterpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag

gegenstandslos.


Für das Land Baden-Württemberg:

Erwin Teufel, den 18. Dezember 2003


Für den Freistaat Bayern:

Dr. Edmund Stoiber, den 18. Dezember 2003


Für das Land Berlin:

Klaus Wowereit, den 19. Dezember 2003


Für das Land Brandenburg:

Matthias Platzeck, den 19. Dezember 2003


Für die Freie Hansestadt Bremen:

Dr. Henning Scherf, den 18. Dezember 2003


Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole von Beust, den 18. Dezember 2003


Für das Land Hessen:

Roland Koch, den 18. Dezember 2003


Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Dr. Harald Ringstorff, den 18. Dezember 2003


Für das Land Niedersachsen:

Christian Wulff, den 18. Dezember 2003


Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Peer Steinbrück, den 18. Dezember 2003


Für das Land Rheinland-Pfalz:
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Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und 
Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft 

(Landwirtschaftsstaatsvertrag) 

Vom 20. April 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem am 17. Dezember 2003 in Potsdam unterzeichneten 
Landwirtschaftsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staatsver
trag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der in § 1 genannte Vertrag nach seinem 
Artikel 18 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 20. April 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsstaatsvertrag) 

Inhaltsübersicht 

Präambel 

Erster Abschnitt 
Übertragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

der Landwirtschaft und der Entwicklung 
des ländlichen Raumes 

Artikel 1	 Europäischer Ausrichtungs- und Garantie-Fonds 
für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garan
tie und Abteilung Ausrichtung sowie das Finanzin
strument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) 

Artikel 2	 EU-Direktbeihilfen und Gemeinsame Marktord
nungen 
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Artikel 3 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung  der Agrar
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

Artikel 4 Zahlstellen 

Artikel 5 Finanzkorrekturen der EU (Anlastungen) 

Artikel 6 Ordnungsaufgaben 

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Regelungen 

Artikel 7 Delegation 

Artikel 8 Amtshandlungen 

Artikel 9 Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Artikel 10 Datenschutz 

Artikel 11 Haushalt 

Artikel 12 Finanzkontrolle 

Artikel 13 Verwaltungsvereinbarungen 

Artikel 14 Fortentwicklung des Vertrages 

Artikel 15 Finanzieller Ausgleich 

Artikel 16 Außerkrafttreten bestehender Verwaltungsverein
barungen 

Artikel 17 Geltungsdauer und Kündigung 

Artikel 18 Inkrafttreten 

Präambel 

Die Länder Berlin und Brandenburg bilden auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft und der Entwicklung des ländlichen Raumes 
eine Region mit engen Verflechtungen bei der  landwirtschaft
lichen Produktion und beim Absatz landwirtschaftlicher Pro
dukte. 

Mit dem Ziel, durch die Bündelung von Verwaltungsaufga
ben 

- den Aufwand für die Landwirtschaftsverwaltung in den 
Ländern insgesamt zu senken, 

- die regionalen Verflechtungen weiter zu entwickeln, 

- das Leistungsangebot für die Landwirte in der gesamten 
Region weiter zu verbessern, 

kommen die Länder Berlin und Brandenburg überein, den 
nachfolgenden Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Ge

biet der Landwirtschaft und der Entwicklung des ländlichen 
Raumes zu schließen: 

Erster Abschnitt 
Übertragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

der Landwirtschaft und der Entwicklung 
des ländlichen Raumes 

Artikel 1 
Europäischer Ausrichtungs- und Garantie-Fonds 

für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie 
und Abteilung Ausrichtung sowie das Finanzinstrument 

für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) 

(1) Die für die Landwirtschaft zuständige oberste Landesbe
hörde des Landes Brandenburg ist im Land Berlin zuständig 
für die Durchführung der Förderprogramme der Europäischen 
Union für die Landwirtschaft, die mit Mitteln aus dem Europä
ischen Ausrichtungs- und Garantie-Fonds für die Landwirt
schaft (EAGFL), Abteilung Garantie und Abteilung Ausrich
tung, sowie des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fi
scherei (FIAF) kofinanziert werden. 

(2) Für die Durchführung der Maßnahmen auf Grundlage des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-Fonds für die Land
wirtschaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung, sowie des Fi
nanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) gilt 
Absatz 1 mit Beginn mit der neuen EU-Förderperiode ab 2007. 

(3) Die Programmplanung für die neue EU-Förderperiode ab 
2007 wird von der für Landwirtschaft zuständigen obersten 
Landesbehörde des Landes Brandenburg im Benehmen mit 
den für Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen 
Raumes einschließlich des Naturschutzes zuständigen Senats
verwaltungen des Landes Berlin erstellt. Die Förderung soll in 
der neuen EU-Förderperiode auf Grundlage eines einheitlichen 
Förderprogramms beider Länder erfolgen. 

(4) Das Land Berlin stellt dem Land Brandenburg für die 
Durchführung der Förderaufgaben Mittel zur Kofinanzierung 
für Maßnahmen im Land Berlin nach Maßgabe des jeweiligen 
Haushaltsplans rechtzeitig zur Verfügung; der finanzielle Aus
gleich nach Artikel 15 bleibt davon unberührt. 

Artikel 2 
EU-Direktbeihilfen und Gemeinsame Marktordnungen 

Die für Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde des 
Landes Brandenburg ist zuständig für die Gewährung der EU-
Direktbeihilfen an Betriebe, die in Berlin ihren Sitz haben, so
wie für die Gemeinsamen Marktordnungen. 

Artikel 3 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) 

(1) Die für Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde des 
Landes Brandenburg ist im Land Berlin zuständig für die Durch
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führung des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

(2) Das Land Berlin stellt dem Land Brandenburg für die 
Durchführung der Förderaufgaben Mittel zur Kofinanzierung 
für Maßnahmen im Land Berlin nach Maßgabe des jeweiligen 
Haushaltsplans rechtzeitig zur Verfügung; der finanzielle Aus
gleich nach Artikel 15 bleibt davon unberührt. 

Artikel 4 
Zahlstellen 

(1) Zahlstelle EAGFL-Garantie für das Land Berlin ist die 
Zahlstelle EAGFL-Garantie des Landes Brandenburg. 

(2) Mit Beginn der neuen EU-Förderperiode ab 2007 ist Zahl
stelle EAGFL-Ausrichtung für das Land Berlin die Zahlstelle 
EAGFL-Ausrichtung des Landes Brandenburg. 

Artikel 5 
Finanzkorrekturen der EU (Anlastungen) 

Anlastungen durch die EU werden von den Ländern gemein
sam getragen und zwar im Verhältnis der an Berliner und Bran
denburger Betriebe ausgezahlten Beihilfen. 

Artikel 6 
Ordnungsaufgaben 

Die für Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde des 
Landes Brandenburg ist im Land Berlin zuständig für die Auf
gaben aufgrund der folgenden Bestimmungen: 

1. Saatgutverkehrsgesetz, 

2. Sortenschutzgesetz, 

3. Düngemittelgesetz,

4. Milch- und Fettgesetz, 

5. Milch- und Margarinegesetz, 

6. Vieh- und Fleischgesetz, 

7. Tierzuchtgesetz, 

8. Flurbereinigungsgesetz,

9. Landwirtschaftsanpassungsgesetz, 

10. Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (EG-Öko-Verordnung) 

sowie für die Aufgaben nach den aufgrund dieser Bestimmun
gen erlassenen Rechtsverordnungen. Satz 1 gilt nicht für die 
den Berliner Bezirken zum Zeitpunkt der Unterzeichnung die
ses Staatsvertrages zugewiesenen Aufgaben. 

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Regelungen 

Artikel 7 
Delegation 

Die für Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde des 
Landes Brandenburg ist berechtigt, nach Herstellung des Be
nehmens mit der für Landwirtschaft zuständigen Senatsverwal
tung des Landes Berlin die Durchführung der mit diesem 
Staatsvertrag für das Land Berlin übernommenen Aufgaben 
durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden zu über
tragen. 

Artikel 8 
Amtshandlungen 

(1) Die Bediensteten des Landes Brandenburg sind berechtigt, 
im Rahmen der mit diesem Vertrag auf das Land Brandenburg 
übertragenen Zuständigkeiten im Land Berlin Amtshandlungen 
vorzunehmen. 

(2) Für die Durchführung der im Rahmen dieses Staatsvertra
ges übertragenen Aufgaben gilt das Recht des Landes Branden
burg. 

Artikel 9 
Länderübergreifende Zusammenarbeit 

(1) Die Behörden der vertragschließenden Länder sind zur 
gegenseitigen Unterstützung bei der Durchführung dieses Ver
trages verpflichtet. Die Unterstützung beinhaltet die jederzeiti
ge Erteilung von Auskünften, die gegenseitige Unterrichtung, 
die Übermittlung von Erkenntnissen sowie die Erhebung, Auf
bereitung und Bereitstellung statistischer Daten. 

(2) Soweit nach diesem Staatsvertrag Aufgaben von Landes
behörden Brandenburgs für das Land Berlin wahrgenommen 
werden, kann das für Landwirtschaft zuständige Senatsmit
glied im Einzelfall die Herstellung des Einvernehmens verlan
gen. 

(3) Die vertragschließenden Länder streben an, in länderüber
greifenden Gremien einvernehmlich abzustimmen. Sie stellen 
den hierfür erforderlichen Informationsaustausch sicher. 

Artikel 10 
Datenschutz und Akteneinsicht 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Ak
teneinsicht gilt das Recht des Landes Brandenburg, soweit 
nicht Bundesrecht anzuwenden ist. Soweit für die Erhebung 
von Daten im Land Berlin bereichsspezifische Rechtsvor
schriften gelten, finden diese auf die Datenerhebung in Berlin 
Anwendung. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht
auf Akteneinsicht in Brandenburg überwacht im Einvernehmen 
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mit dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informa
tionsfreiheit die Einhaltung der Bestimmungen zum Daten
schutz und zur Akteneinsicht. 

Artikel 11 
Haushalt 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, jeweils 
rechtzeitig die Haushaltsvoraussetzungen für die Durchfüh
rung dieses Staatsvertrages zu schaffen. 

Artikel 12 
Finanzkontrolle 

Die Rechnungshöfe der vertragschließenden Länder sind be
rechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der zuständi
gen Behörden im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages 
zu prüfen. Sie sollen Prüfvereinbarungen auf der Grundlage 
von § 93 der Landeshaushaltsordnungen treffen. Die Prü
fungsrechte der Europäischen Kommission, des Europäischen 
Rechnungshofes und des Bundesrechnungshofes bleiben un
berührt. 

Artikel 13 
Verwaltungsvereinbarungen 

Die für Landwirtschaft zuständigen Mitglieder der Landesre
gierungen der vertragschließenden Länder regeln das Nähere 
zur Durchführung dieses Vertrages durch Verwaltungsverein
barungen. 

Artikel 14 
Fortentwicklung des Vertrages 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, insbesonde
re im Hinblick auf die Fortentwicklung des einschlägigen Bun
des- und EU-Rechts, erforderliche Änderungen des Vertrages 
herbeizuführen. 

Artikel 15 
Finanzieller Ausgleich 

(1) Das Land Berlin zahlt an das Land Brandenburg jährlich im 
Voraus, jeweils zu Beginn des EU-Haushaltsjahres am 16. Ok
tober, einen pauschalierten finanziellen Ausgleich für den Ver
waltungsaufwand infolge der Übernahme der im ersten Ab
schnitt dieses Vertrages genannten Zuständigkeiten und der 
daraus erwachsenden Aufgaben. 

(2) Für die verwaltungsmäßige Durchführung der einzelnen 
Aufgaben leistet das Land Berlin jeweils den pauschalierten fi
nanziellen Ausgleich für den Einsatz einer Dienstkraft, ein
gruppiert nach Vergütungsgruppe  IV a BAT (Ost): 

a)	 zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 1, ausge
nommen Artikel 1 Abs. 2, und nach Artikel 3, 

b)	 zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 1 Abs. 2 (ab 
dem Jahr 2007), 

c) zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 2, 

d) zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 6. 

(3) Für die Wahrnehmung der ministeriellen Aufgaben leistet 
das Land Berlin zusätzlich einen pauschalisierten finanziellen 
Ausgleich in Höhe von 10 Prozent der in Absatz 2 festgelegten 
Zahlungen. 

Artikel 16 
Außerkrafttreten bestehender 
Verwaltungsvereinbarungen 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Vertrages tritt das „Abkommen 
zwischen dem Minister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten des Landes Brandenburg und dem Senator für Wirt
schaft und Betriebe des Landes Berlin über die Durchführung 
technischer Aufgaben im Rahmen der EU-Agrarförderung“ 
vom 28. Februar 1997 außer Kraft. 

(2) Das „Ressortabkommen zwischen der Senatsverwaltung 
für Finanzen sowie der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit 
und Frauen des Landes Berlin und dem Ministerium für Finan
zen des Landes Brandenburg zur Durchführung von Prüfungen 
im Rahmen der Fördermaßnahmen der Europäischen Union 
aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
Fonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie,“ 
vom 27. Dezember 2002 tritt außer Kraft, wenn die Zustim
mung der EU-Kommission zur Abmeldung der Zahlstelle 
EAGFL-Abteilung Garantie Berlin - vorliegt. 

Artikel 17 
Geltungsdauer und Kündigung 

Dieser Vertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem 
vertragschließenden Land zum Ende eines EU-Haushaltsjahres 
schriftlich mit einer Frist von drei Jahren gekündigt werden. 

Artikel 18 
Inkrafttreten 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation und tritt am ersten Tag 
nach Austausch der Ratifizierungsurkunden, frühestens am 
16. Oktober 2004, in Kraft.

Potsdam, 17. Dezember 2003 

Für das Land Berlin Für das Land Brandenburg 

Der Regierende Bürgermeister Der Ministerpräsident 
Klaus Wowereit Matthias Platzeck 
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